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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1960

Norm

MG §21 Abs1 A3a

ZPO §562 E

Rechtssatz

Bei geschützten Bestandverhältnissen braucht die Einwendung, daß kein wichtiger Kündigungsgrund nach dem MG

vorliege, nicht ausdrücklich geltend gemacht zu werden, soferne nur überhaupt fristgerecht "Einwendungen" erhoben

werden. Es genügt demnach für Einwendungen, soweit es sich um die Stellungnahme gegenüber den nach dem MG

geltend gemachten Kündigungsgründen handelt, jede Erklärung, aus welcher sich mit hinreichender Deutlichkeit

ergibt, daß sich die gekündigte Partei mit der Aufkündigung nicht ab>nden, diese sohin nicht als gesetzmäßig

anerkennen will. Hiebei kommt es nicht darauf an, ob gerade das Wort "Einwendungen" gebraucht wird.
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